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Allgemeine Verkaufsbedingungen 

Anwendbar im nationalen Geschäftsverkehr mit Unternehmern, juristischen 
 Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im 
Sinne des § 310 Abs. 1 BGB.

1. Allgemeines
1.1    Für unsere Lieferungen von Armaturen, Teile von Armaturen, Installati-

onen oder sonstigen Waren gelten ausschließlich die nachstehenden Be-
dingungen. Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende 
Be dingungen gelten nicht, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich 
schriftlich  zugestimmt. Die nachstehenden Bedingungen gelten auch dann, 
wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen 
 abweichende Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vor-
behaltlos ausführen.

1.2        Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller getroffen werden, 
bedürfen der Schriftform. Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertrags-
schluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

1.3    Unsere Angebote sind freibleibend, sofern sich aus der Auftragsbestätigung 
nicht ein anderes ergibt. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gem.  
§ 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 14 Tagen 
 annehmen.

1.4    Kostenvoranschläge sind unverbindlich und kostenpflichtig, es sei denn, es 
wurde etwas anderes ausdrücklich vereinbart.

1.5    Der Besteller ist grundsätzlich verpflichtet, mögliche Gewährleistungsansprü-
che des Endkunden uns gegenüber so gering wie irgendwie möglich zu  halten. 
Hierzu zählt insbesondere die vertragliche Einbeziehung des UN – Kaufrechts 
zwischen dem Besteller und weiteren ausländischen Abnehmern.

2. Preise
2.1    Es gilt der vereinbarte Preis in EURO zuzüglich Umsatzsteuer. Die Umsatz steuer 

wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung 
 gesondert ausgewiesen. 

2.2    Ist keine besondere Vereinbarung getroffen, verstehen sich die Preise  
„ab Werk“ (EXW 47138 Duisburg) ausschließlich Verpackung, Fracht und 
 Versicherung.

2.3  Ist eine andere Vereinbarung als „ab Werk“ getroffen, so werden die an-
fallenden Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung gesondert in 
 Rechnung gestellt.

2.4    Maßgeblich sind die in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Erhält 
der Besteller keine Auftragsbestätigung oder enthält diese keine Preisan-
gaben, gilt die bei Lieferung jeweils  gültige Preisliste.

2.5  Ersatzteillieferungen und Rücksendungen reparierter Ware erfolgen, soweit 
diese nicht von der Sachmängelhaftung umfasst sind, gegen Erhebung  einer 
angemessenen Versand- und Verpackungs-kostenpauschale zuzüglich der Ver-
gütung der von uns erbrachten Leistung.

2.6  Unsere Ansprüche auf Zahlung verjähren abweichend von § 195 BGB in fünf 
Jahren.

3. Zahlungsbedingungen
3.1  Soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat die Zahlung des Brutto-

preises zuzüglich möglichen Kosten für Verpackung, Fracht und Versicherung 
innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu erfolgen.

3.2  Eine Zahlung gilt dann als erfolgt, wenn wir über den Betrag am Ort unseres 
Geschäftssitzes verfügen können. Im Falle der Annahme unbarer Zahlungs-
mittel durch uns, gilt gleichfalls erst die unbedingte Kontogutschrift bzw. die 
Verfügungsmöglichkeit über den geschuldeten Betrag als Erfüllung.

3.3   Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Verzugszinsen  
in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die 
 Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

3.4   Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, auf alle  fälligen 
und einredefreien Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofortige 
 Barzahlung zu verlangen.

3.5   Das Recht, mit Gegenansprüchen aufzurechnen, steht dem Besteller nur in-
soweit zu, als seine Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt 
oder nach Rechtshängigkeit entscheidungsreif sind.

3.6  Das Recht, Zahlungen zurückzuhalten, steht dem Besteller nur insoweit zu, 
als seine Gegenansprüche unbestritten, rechtskräftig festgestellt oder nach 
Rechtshängigkeit entscheidungsreif sind.

4. Lieferung (Transport); Lieferfristen; Verzug
4.1  Die Lieferzeit ergibt sich aus der Auftragsbestätigung.
4.2  Ist die Nichteinhaltung der Lieferfristen auf höhere Gewalt und andere von uns 

nicht zu vertretende Störungen, z.B. Krieg, terroristische Anschläge,  Einfuhr- 
und Ausfuhrbeschränkungen, auch solche, die unsere Zulieferanten betreffen, 
zurückzuführen, verlängern sich die vereinbarten Lieferfristen um die Dauer 
der Behinderung. Dies gilt auch für Arbeitskampfmaßnahmen, die uns und 
u nsere Zulieferanten betreffen.

4.3  Vom Vertrag kann der Besteller bei Verzögerung der Lieferung im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen nur zurücktreten, soweit die Verzögerung von uns 
zu vertreten ist.

4.4  Wurde die Ware vom Besteller rechtsverbindlich bestellt und haftet  dieser 
kein Mangel an, so ist der Warenumtausch grundsätzlich ausgeschlossen. 
 Entschließen wir uns im Ausnahmefall die Ware vom Besteller aus Gründen 
der Kulanz zurückzunehmen, sind wir berechtigt, eine fixe Bearbeitungs-
gebühr in Höhe von 20 % des Warenwertes zu erheben.

4.5  Für Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der Lieferung 
gilt Ziffer 10.

4.6  Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mit-
wirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Scha-
den einschließlich  weiterer Mehraufwendungen in Höhe von 0,5 % des Preises 
der Gegenstände der Lieferung, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Preises 
der Gegenstände der Lieferung, zu verlangen. Der Nachweis höherer oder nied-
rigerer Mehraufwendungskosten bleibt den Vertragsparteien un benommen. 
Weitergehende Ansprüche aufgrund von Annahmeverzug bleiben unberührt.

4.7  Bei kundenseitig ausgelösten Rücklieferungen zu unseren Lasten ist die Aus-
wahl des Transportunternehmens vor Rücklieferung mit uns abzustimmen.  
Bei Unterlassung werden die Differenzkosten zwischen unserem Transport-
unternehmen und dem vom Besteller gewählten nicht übernommen.

4.8  Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungs-
verordnung werden von uns nicht zurückgenommen; ausgenommen sind 
 normierte Mehrwegverpackungen wie z.B. EURO-Paletten und Gitterboxen. 
Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackung auf eige-
ne Kosten zu sorgen. Dabei sind die gesetzlich, ökologisch  vorgeschriebenen 
 Entsorgungsvorschriften (Recyclingkreislauf) zwingend einzuhalten.

4.9  Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, 
sie sind dem Besteller unzumutbar. 

5. Softwarenutzung
5.1  Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht 

ausschließliches Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer 
Dokumentation zu nutzen. Sie wird ausschließlich zur Verwendung auf dem 
dafür bestimmten Liefergegenstand überlassen. 

5.2  Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zulässigen Umfang  
(§§ 69 a ff UrhG) vervielfältigen, überarbeiten, übersetzen oder vom Objekt-
code in den Quellcode umwandeln. Der Besteller verpflichtet sich, Hersteller-
angaben – insbesondere Copyright-Vermerke – nicht zu entfernen oder ohne 
unsere vorherige ausdrücklich schriftliche Zustimmung zu verändern.

5.3.  Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen, einschließ-
lich der Kopien, verbleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferant. Die Vergabe 
von Unterlizenzen ist nicht zulässig.

6. Gefahrübergang
  Die Lieferung erfolgt „ab Werk“ (EXW 47138 Duisburg), sofern nicht aus-

drücklich etwas anderes vereinbart ist. 

7. Entgegennahme
  Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher 

Mängel nicht verweigern.

8. Beanstandungen und Mängelrügen
8.1  Erkennbare Sachmängel und Beanstandungen der Stückzahl sind vom Bestel-

ler unverzüglich, spätestens 15 Tage nach Empfang der Ware, schriftlich zu 
rügen. Andere Sachmängel sind vom Besteller unverzüglich nach Entdeckung 
schriftlich zu rügen. Das Recht zur Rüge des Bestellers ist ausgeschlossen, 
 sofern die in Ziffer 9.2 genannten Gewährleistungsfristen verstrichen sind.

8.2  Erfolgt eine Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen 
Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen, es sei denn, der Besteller 
weist nach, dass ihn kein Verschulden hinsichtlich der unberechtigten Mängel-
rüge trifft.

8.3  Bei nicht rechtzeitiger Rüge des Sachmangels sind Sachmängelansprüche aus-
geschlossen.

9. Sachmängel/Rechtsmängel 
9.1  Die regelmäßige Lieferkette zwischen uns und dem Händler, dem Händler und 

dem Installateur, sowie zwischen dem Installateur und dem Endkunden ist 
zwingend zu beachten. Sachmängelansprüche können uns gegenüber nur 
geltend gemacht werden, sofern ein direktes Vertragsverhältnis besteht, oder 
eine anderweitige Regelung ausdrücklich getroffen wurde.

9.2  Sachmängelansprüche verjähren in 24 Monaten. Vorstehende Bestimmung 
gilt nicht, soweit das Gesetz zwingend längere Verjährungsfristen vorschreibt.

9.3  Die Verjährungsfrist für Sachmängel beginnt nach Ablieferung der Sache 
 (Gefahrenübergang).

9.4  Bei Vorliegen eines Sachmangels innerhalb der Verjährungsfrist, dessen 
 Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorgelegen haben muss, 
können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie 
Sache liefern.

9.5  Durch die Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut, sofern 
 diese aus Gründen der Kulanz erfolgt.

9.6  Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller –unbeschadet etwaiger 
Schadensersatzansprüche – nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern. 
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9.7  Befindet sich der Vertragsgegenstand nicht am Lieferort, trägt der Besteller 

alle zusätzlichen Kosten, die uns dadurch bei der Behebung von Mängeln ent-
stehen, es sei denn, die Verbringung an einen anderen Ort entspricht dem ver-
tragsgemäßen Gebrauch.

9.8  Nacherfüllungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung 
von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchti-
gung der Brauchbarkeit. Weitergehende Rechte bleiben hiervon unberührt.

9.9  Sachmängel sind nicht 
  –  der natürlicher Verschleiß; typische Verschleißteile sind insbesondere von 

uns als Ersatzteile angebotenen Produkte. Eine Ersatzteilliste werden wir 
dem Besteller auf Verlangen übermitteln.

  –  Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang 
infolge unsachgemäßer Behandlung, Lagerung, Pflege, der Nichtbeach-
tung von Einbau- und Wartungsvorschriften (siehe HANSA Montage- und 
Be dienungsanleitung) oder übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung 
entstehen; 

 –  Beschaffenheiten der Ware oder Schäden, die aufgrund höherer Gewalt, 
 besonderer äußerer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt 
sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware außerhalb der nach dem 
V ertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen; 

  Sachmängelansprüche bestehen nicht, wenn an der Armatur / Installati-
on  Modifikationen von fremder Seite oder durch Einbau von Teilen fremder 
 Herkunft vorgenommen werden, es sei denn, dass der Mangel nicht in ur-
sächlichem Zusammenhang mit der Veränderung steht oder der Dritte von uns 
ausdrücklich beauftragt wurde. 

  Wir haften nicht für die Beschaffenheit der Ware, die auf der Konstruktion 
oder der Wahl des Materials beruht, sofern der Besteller die Konstruktion oder 
das Material vorgeschrieben hat. 

9.10  Ansprüche aufgrund von Sachmängeln einschließlich Rückgriffsansprüche  
des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit der Besteller die Beseitigung des 
Mangels nicht durch uns oder einen von uns autorisierten Fachinstallateur hat 
durchführen lassen. 

9.11  Gewährleistungsansprüche können nur von dem Besteller direkt geltend 
 gemacht werden (siehe Ziffer 9.1). Der Besteller ist nicht berechtigt, seine 
 Gewährleistungsansprüche gegen uns abzutreten, es sei denn, wir haben 
 dieser Abtretung ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

9.12  Für Rechtsmängel, die nicht in der Verletzung von Schutzrechten Dritter 
 begründet sind, gelten die Bestimmungen dieser Ziffer 9 entsprechend. 

10. Schadensersatzansprüche
10.1  Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten 

unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften wir nach den gesetzlichen 
 Regeln; ebenso bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
 Soweit keine vorsätzliche Vertragsverletzung vorliegt, ist unser Schadensersatz 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

10.2  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder  
der Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben 
unberührt.

10.3  Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 10.1 und 10.2 
vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemach-
ten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatz-
ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, wegen sonstiger Pflichtver-
letzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden 
 gemäß § 823 BGB.

10.4  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen ist, gilt  
dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Mit-
arbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

10.5  Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vor-
stehenden Regelungen nicht verbunden.

11. Eigentumsvorbehalt
11.1  Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Armaturen / Installati-

onen oder anderen Waren bis zur vollständigen Erfüllung aller uns aus der 
 Geschäftsverbindung zustehenden und noch entstehenden Ansprüche vor.

11.2   Der Besteller ist verpflichtet, unsere Erzeugnisse auf eigene Kosten gegen 
 Feuer, Wasser und Diebstahlschäden - ausreichend zum Neuwert - zu ver-
sichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der 
Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

11.3  Der Besteller ist zur Verarbeitung oder zur Verbindung unserer Erzeugnisse 
im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs berechtigt. An den 
durch die Verarbeitung oder Verbindung entstehenden Erzeugnissen erwerben 
wir zur Sicherung unserer in Ziffer 11.1 genannten Ansprüche Miteigentum, 
das der Besteller uns schon jetzt überträgt. Der Besteller hat die unserem Mit-
eigentum unterliegenden Gegenstände als vertragliche Nebenpflicht unent-
geltlich zu verwahren. Die Höhe unseres Miteigentumsanteils bestimmt sich 
nach dem Verhältnis des Werts, den unser Erzeugnis (berechnet nach dem 
Rechnungsendbetrag einschließlich USt.) und der durch die Verarbeitung oder 
Verbindung entstandene Gegenstand zur Zeit der Verarbeitung oder Verbin-
dung hat.

11.4   Der Besteller ist zur Weiterveräußerung im ordnungsgemäßen Geschäfts-
verkehr gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt berechtigt. Der 
 Besteller tritt uns schon jetzt alle ihm aus der Weiterveräußerung unseres 
 Erzeugnisses zustehenden Forderungen mit Nebenrechten in voller Höhe ab, 
unabhängig davon, ob unser Erzeugnis weiterverarbeitet wurde oder nicht. 

Wir nehmen die Abtretung bereits heute an. Die abgetretenen Forderungen 
dienen der Sicherung unserer Ansprüche nach Ziffer 11.1. Der Besteller  
ist zur Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt. Die Rech-
te des Bestellers nach der Ziffer 11.3 können wir widerrufen, wenn der Be-
steller  seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht ordnungsgemäß 
nachkommt, in Zahlungsverzug gerät, seine Zahlung einstellt oder wenn der 
 Besteller die Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder eines vergleichbaren 
 Verfahrens zur Schuldbereinigung über sein Vermögen beantragt. Wir können 
die Rechte des Bestellers nach Ziffer 11.3 auch widerrufen, wenn eine wesent-
liche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers eintritt oder 
einzutreten droht oder beim Besteller der Tatbestand der Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung vorliegt.

11.5   Auf unser Verlangen hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich mitzuteilen, 
an wen er in unserem Eigentum oder Miteigentum stehende Ware veräußert 
hat und welche Forderungen ihm aus der Weiterveräußerung zustehen, sowie 
uns auf seine Kosten öffentlich beglaubigte Urkunden über die Abtretung der 
Forderungen auszustellen.

11.6   Zu anderen Verfügungen über die in unserem Vorbehaltseigentum oder 
 Miteigentum stehenden Gegenstände oder über die an uns abgetretenen 
 Forderungen ist der Besteller nicht berechtigt. Pfändungen oder sonstige 
Rechtsbeeinträchtigungen der uns ganz oder teilweise gehörenden Gegen-
stände oder Forderungen hat uns der Besteller unverzüglich mitzuteilen. Der 
Besteller trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs Dritter auf un-
ser Vorbehalts- oder Sicherungseigentum und zu einer Wieder-beschaffung  
des Gegenstands aufgewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten 
eingezogen werden können.

11.7   Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des 
 Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten 
die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der 
freizugegebenen Sicherheiten obliegt uns.

11.8  An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
 behalten wir uns gleichfalls die Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies  
gilt insbesondere für schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeich-
net sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf es unserer ausdrücklichen 
 Zustimmung.

12.  Rücktritt
12.1  Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsver-

zug, sind wir unbeschadet unserer sonstigen vertraglichen und gesetzlichen 
Rechte berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag 
 zurückzutreten.

12.2  Wir sind ohne eine Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, wenn der 
 Besteller seine Zahlungen einstellt oder die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens oder eines vergleichbaren Verfahrens zur Schuldenbereinigung über sein 
 Vermögen beantragt.

12.3  Der Besteller hat uns oder unseren Beauftragten nach Erklärung des Rücktritts 
unverzüglich Zugang zu den unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegen-
ständen zu gewähren und diese herauszugeben. Nach entsprechender recht-
zeitiger Ankündigung können wir die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ge-
genstände zur Befriedigung unserer fälligen Forderungen gegen den  Besteller 
anderweitig verwerten. Der Verwertungserlös wird auf die Verbindlichkeiten 
des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – an gerechnet. 
Darüber hinaus sind wir berechtigt, die von uns gelieferten  Maschinen stillzu-
legen und gegen weiteren Gebrauch zu sichern.

12.4  Gesetzliche Rechte und Ansprüche werden durch die in dieser Ziffer 12 ent-
haltenen Regelungen nicht eingeschränkt.

13. Vertraulichkeit
13.1   Der Besteller verpflichtet sich, die jeweils getroffenen Vereinbarungen streng 

vertraulich zu behandeln. Er verpflichtet sich, alle nicht offenkundigen, kauf-
männischen und technischen Einzelheiten, die ihm durch die Geschäftsbe-
ziehung bekannt werden, als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.

13.2  Zeichnungen, Modelle, Schablonen, Muster oder ähnliche Gegenstände dür-
fen nur zum Zweck der Vertragserfüllung verwendet und unbefugten Dritten 
nicht überlassen oder sonst zugänglich gemacht werden. Die Vervielfältigung 
derartiger Gegenstände ist nur im Rahmen der betrieblichen Erfordernisse und 
der urheberrechtlichen Bestimmungen zulässig.

14. Allgemeine Bestimmungen 
14.1   Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen und der getroffenen  weiteren 

Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültig-
keit der Bedingungen im Übrigen nicht berührt. Die Vertragspartner sind 
 verpflichtet, die unwirksame Bestimmung durch eine ihr im wirtschaftlichen 
Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen.

14.2  Gerichtsstand ist Stuttgart (für amtsgerichtliche Verfahren AG Stuttgart in 
70190) , wenn der Besteller,

 – Kaufmann ist oder
 – keinen allgemeinen inländischen Gerichtsstand hat oder
  – nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 

aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

 Wir sind auch berechtigt, ein Gericht am Sitz des Bestellers anzurufen.
14.3  Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt ausschließlich 

deutsches Recht.


